
www.pwc.lu 

 

Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) hat am 

12. April 2011 ein Schreiben bezüglich der 

Besteuerung von Arbeitseinkünften der nach 

Luxemburg einpendelnden Grenzgänger erlassen. 

 

Flash News  
Deutsche Grenzgänger: 

BMF Schreiben – Besteuerung 
von Grenzpendlern nach 
Luxemburg 

 
 

 

 

 
 
Das BMF-Schreiben basiert auf den derzeit zwischen den Finanzbehörden der 
beiden Länder geführten Gespräche zur weiteren Vorgehensweise hinsichtlich 
der steuerlichen Behandlung des an deutsche Grenzgänger gezahlten 
Arbeitslohnes und soll den bestehenden  Unsicherheiten über einzelne 
Anwendungsfragen des geltenden Doppelbesteuerungsabkommens 
Rechnung tragen.  
 
Auf Basis des BMF-Schreibens sind die deutschen Finanzämter nunmehr 
bundesweit offiziell angewiesen, die Steuerfestsetzung bis einschließlich 
Veranlagungsjahr 2010 für die nach Luxemburg einpendelnden deutschen 
Grenzgänger  auszusetzen, soweit in Deutschland steuerpflichtiges 
Einkommen ausschließlich auf Grund der Ausübung von  "unproduktiven" 
Tagen (Fortbildung, Mitarbeiterveranstaltungen, Krankheit, Urlaub) außerhalb 
Luxemburgs anfällt.  Das bedeutet für die Fälle in denen bereits eine 
Einkommensteuererklärung abgegeben wurde, dass die Einkommensteuer 
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zunächst nicht festgesetzt wird und demnach keine Zahlungen in Deutschland 
zu leisten sind. 
 
Wurden daneben jedoch auch "produktive" Tage (z.B. Kundenbesprechungen, 
unternehmensinterne Arbeitsbesprechungen, Tätigkeiten im Home-Office etc.) 
außerhalb Luxemburgs verbracht, so wird die Steuer grundsätzlich festgesetzt. 
Diese ist allerdings vorläufig, soweit  sie  auf steuerpflichtiges Einkommen 
entfällt, welches aus der Ausübung  "unproduktiver" Tage außerhalb 
Luxemburgs resultiert. Das gilt auch in Fällen, in denen die in Deutschland 
steuerpflichtigen Arbeitseinkünfte eines Grenzgängers ausschließlich aus 
"unproduktiven" Arbeitstagen außerhalb Luxemburgs resultieren, die Person 
jedoch daneben sonstiges in Deutschland steuerpflichtiges Einkommen 
bezieht. Es ist zu beachten, dass die vorläufige Festsetzung der Steuer nicht 
deren Fälligkeit verhindert, d.h. die vorläufig festgesetzte Steuer ist zu 
entrichten.  
 
 
Unter der Voraussetzung, dass die derzeit zwischen den Finanzbehörden der 
Länder geführten Konsultationsverhandlungen zu einem Ergebnis gelangen, 
wonach Luxemburg, zumindest bis 2010, das Besteuerungsrecht für die 
„unproduktiven“ Tage zugesprochen würde, würden die zunächst als vorläufig 
vorgenommenen Steuerfestsetzungen automatisch durch das Finanzamt 
geändert bzw. aufgehoben. Insoweit bereits gezahlte Steuern würden 
erstattet. 
 

 


